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Index

L85008 Straßen Vorarlberg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

LStG Vlbg 1969 §2 Abs3;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Mitbeteiligte ohne Zustimmung seiner Miteigentümer als bloßer Miteigentümer

eines Grundstückes einen Antrag auf Entscheidung gemäß § 2 Abs. 3 Vlbg LStG 1969 stellen konnte. Die Behörde ist zu

einer diesbezüglichen Entscheidung in der Sache auch ohne einen Antrag von Amts wegen legitimiert, sodass ein etwa

mangelhafter oder fehlender Antrag jedenfalls keine Unzuständigkeit der gemäß § 2 Abs. 3 Vlbg LStG 1969

entscheidenden Behörde begründen kann.Es kann dahingestellt bleiben, ob der Mitbeteiligte ohne Zustimmung seiner

Miteigentümer als bloßer Miteigentümer eines Grundstückes einen Antrag auf Entscheidung gemäß Paragraph 2,

Absatz 3, Vlbg LStG 1969 stellen konnte. Die Behörde ist zu einer diesbezüglichen Entscheidung in der Sache auch ohne

einen Antrag von Amts wegen legitimiert, sodass ein etwa mangelhafter oder fehlender Antrag jedenfalls keine

Unzuständigkeit der gemäß Paragraph 2, Absatz 3, Vlbg LStG 1969 entscheidenden Behörde begründen kann.
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